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K l e i n e  A n f r a g e

Wir fragen die Landesregierung:

1.  Welche Polizeireviere respektive ihnen zugeordneten Polizeiposten sind in der 
Zuständigkeit welcher Polizeipräsidien respektive Dienstbezirke bei welcher 
örtlichen Dienst-Zuständigkeit mit jeweils welcher Personalstärke (Vollzeit-
äquivalente – sowohl nach Stellenplan, als auch der „Ist“-Wert) in den Land-
kreisen Rottweil, Tuttlingen sowie im Enzkreis vorhanden?

2.  Welche der unter Frage 1 erfragten Dienststellen mit wie vielen Beamten (oder 
Anwärtern oder gegebenenfalls Schreibkräften; mit der Bitte um nach Landkrei-
sen aufgeschlüsselte Darstellung, analog zu ihrer Antwort 3 auf Kleine Anfrage 
Drucksache 17/3855) haben 24/7-Dienstbetrieb, respektive welche dieser Dienst-
stellen sind – insbesondere nachts und am Wochenende – nicht durchgängig mit 
Polizisten besetzt (beispielsweise 9:00 bis 15:00 Uhr oder 7:30 bis 16:30 Uhr)?

3.  Wie viele Polizei-Dienststunden wurden seit dem 1. Januar 2020 und bis heute 
je Kalenderjahr in den drei Landkreisen jeweils insgesamt geleistet sowie wie 
viele dieser Dienststunden entfielen dabei auf a) „Innendienst“, b) Streifen-
dienst während der „Öffnungszeit“ (analog zu Frage 2), c) Streifendienst außer-
halb der „Öffnungszeit“ nicht durchgängig besetzter Dienststellen (analog zu 
Frage 2) – insbesondere nachts und an Wochenenden?

4.  Mit Bezug zu Frage 3 – welche Wegstrecken/welche Gebietsgrößen werden bei 
Streifenfahrten oder Streifengängen je Dienst-Schicht einer Streife typischer 
Weise bearbeitet, insbesondere auch nachts und am Wochenende?

5.  Mit Bezug zu Fragen 3 und 4 – welche Rolle spielen bei der Planung der 
Bestreifung (nach Zeitaufwand und Häufigkeit) bekannte oder erwartete so-
ziale Brennpunkte mit erhöhtem oder erwartet erhöhtem Aufkommen von Ord-
nungsverstößen (mit der Bitte um Nennung von Kriterien, wie solche Brenn-
punkte identifiziert werden sowie um welche Art von Situationen/Lagen es sich 
dort in der polizeilichen Praxis typischer Weise handelt)?
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6.  Gelten oder gelten nicht für Polizeipräsenz/Intensität der Streifentätigkeit be-
sondere Regelungen oder Anweisungen in Bezug auf Sammelunterkünfte für 
Asylsuchende/andere Kategorien von Schutzsuchenden – und bejahendenfalls, 
welche Regelungen oder Anweisungen?

7.  Existieren (über Frage 6 hinaus) – und falls ja, welche sowie weshalb – beson-
dere Interessen/Schwerpunkte der Bestreifung in den drei Kreisen, respektive 
Regelungen, die solche Interessen/Schwerpunkte betreffen?

8.  Mit Bezug zu Fragen 5 und 6 – mit welchen typischen oder thematisch beson-
ders auffallenden Ordnungswidrigkeiten oder Delikt-Schwerpunkten sowie mit 
welchen mit diesen möglicherweise verbundenen lokalen Schwerpunkten/Ört-
lichkeiten (in der PKS vermerkte Tatsituationen oder ähnliche Formulierungen, 
gegebenenfalls unter tabellarischer Aufstellung) finden sich die Polizeistreifen 
seit dem 1. Januar 2020 und bis heute in den drei erfragten Kreisen in welcher 
Dichte konfrontiert, a) zu den üblichen Dienstzeiten (tagsüber) der Reviere und 
Posten, b) außerhalb derselben, also nachts und am Wochenende („was kommt 
typischerweise vor und wie oft; hat sich etwas verändert“)?

5.12.2023

Sänze, Klos, Gögel AfD

B e g r ü n d u n g

Die Präsenz der Polizei im Enzkreis wurde in den Antworten der Landesregie-
rung auf die Kleinen Anfragen Drucksachen 17/3855 und 17/4204 erläutert – ver-
gleichbare Daten und damit indirekt Informationen zur Sicherheitslage der ört-
lichen Bevölkerung interessieren für die Kreise Rottweil und Tuttlingen. Insbe-
sondere interessiert, wie viele Beamte respektive wie viele Einsatzstunden für den 
Streifendienst – insbesondere nachts und an Wochenenden – zur Verfügung ste-
hen und mit welchen Situationen diese Beamten an welchen Geschehensschwer-
punkten wie häufig konfrontiert sind. Nach dem Eindruck der Fragesteller er-
scheint die Sicherheitslage fluide: Der Zustrom von Migranten, zumeist mit Her-
künften, die der hiesigen Kultur fremd sind (und welchen die Bundesregierung 
respektive der Gesetzgeber einzudämmen bis dato nicht mit für die Fragesteller 
erkennbarer Wirkung bewerkstelligt haben) bringt konsumtive Ausgaben für die 
öffentliche Hand mit sich. Die schnelle Unterbringung vieler fremder Menschen 
erfolgt häufig konzentriert (in Sammelunterkünften, Containersiedlungen und der-
gleichen) und inmitten gewachsener Siedlungssituationen der eingesessenen Be-
völkerung. So beispielsweise in Sulz a. N.-Renfrizhausen, wo rund 800 örtliche 
Einwohner leben und die Stadt Sulz das einzige Gasthaus am Ort erworben hat 
und dieses, entgegen dem erklärten Willen des Ortschaftsrates, für die Unterbrin-
gung von etwa 22 Schutzsuchenden umbauen und umnutzen will. Sollte es sich 
bei den Ankömmlingen um junge Männer handeln, so finden diese kaum Frei-
zeitmöglichkeiten (oder Einkaufsmöglichkeiten) vor Ort vor. Konflikte sind nicht 
außerhalb des Möglichen, ebenso wie ernste Vorbehalte der Einheimischen. Am 
27. Oktober 2023 berichtete die Neue Rottweiler Zeitung (NRWZ) über eine tät-
liche Auseinandersetzung, mit mindestens einem ernsthaft Verletzten, zwischen 
Flüchtlingskindern und einheimischen Schülern in Deißlingen (Kreis Rottweil). 
Ob die derzeitige Polizeipräsenz in der Fläche in gesellschaftlichen Belastungs-
situationen genügt, soll anhand dieser Kleinen Anfrage beleuchtet werden.
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A n t w o r t

Mit Schreiben vom 11. Januar 2024 Nr. IM3-0141.5-341/76 beantwortet das Minis-
terium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Welche Polizeireviere respektive ihnen zugeordneten Polizeiposten sind in der 
Zuständigkeit welcher Polizeipräsidien respektive Dienstbezirke bei welcher 
örtlichen Dienst-Zuständigkeit mit jeweils welcher Personalstärke (Vollzeit-
äquivalente – sowohl nach Stellenplan, als auch der „Ist“-Wert) in den Land-
kreisen Rottweil, Tuttlingen sowie im Enzkreis vorhanden?

Zu 1.: 

Zu Jahresbeginn 2020 wurden die bis dahin für die Landkreise Rottweil, Tuttlin-
gen und Pforzheim zuständigen Polizeipräsidien neu strukturiert bzw. gegründet. 
Die Dienstbezirke der Landkreise Rottweil und Tuttlingen wurden dem Polizei-
präsidium Konstanz zugeordnet. Der bis dahin dem Polizeipräsidium Karlsruhe 
zugehörige Dienstbezirk des Enzkreises wurde ebenso wie der Stadtkreis Pforz-
heim aus dem Polizeipräsidium Karlsruhe herausgelöst und dem neu gegründeten 
Polizeipräsidium Pforzheim zugeordnet. 

Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht können die örtlichen Zuständigkeiten 
der angefragten Polizeireviere sowie deren nachgeordneten Polizeiposten entnom-
men werden.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5923

4



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 17 / 5923

5

Die Personalausstattung und Ausgestaltung des Dienstbetriebs der einzelnen Or-
ganisationseinheiten obliegt den jeweiligen Polizeidienststellen und Einrichtun-
gen für den Polizeivollzugsdienst (DuE) – hierzu zählen auch die regionalen Poli-
zeipräsidien. Die Zuweisung von Haushaltsstellen sowie Personal erfolgt hierbei 
grundsätzlich lage- und bedarfsorientiert.

Aus der nachfolgenden tabellarischen Übersicht ergeben sich das für den Poli-
zeivollzugsdienst (PVD) zum Stichtag 1. September 20231 jeweils zugewiesene 
Haushalts-Soll (HHS), die Personalstärke Ist „brutto“ (Personen) sowie die Per-
sonalstärke Ist „netto“ (Vollzeitäquivalente – VZÄ) der dargestellten Organisa-
tionseinheiten. Die Personalstärke Ist „brutto“ umfasst alle Personen, die den Or-
ganisationseinheiten zum jeweiligen Stichtag fest zugeordnet waren. Allerdings 
stehen aus vielfältigen Gründen (beispielsweise wegen Teilzeitbeschäftigung, 
Mutterschutz, Elternzeit, längeren Erkrankungen, Abordnungen, internen Umset-
zungen) nicht alle zugeordneten Personen tatsächlich zur Dienstleistung zur Ver-
fügung. Die Personalstärke Ist „netto“ bildet die tatsächlich vorhandene Arbeits-
stärke zum Stichtag ab und berücksichtigt sowohl die genannten Abwesenheits-
gründe als auch temporäre Verstärkungen.

_____________________________________

1  Stichtag der turnusmäßigen Erhebung des PVD durch das Innenministerium-Landespolizei präsi-
dium.
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*  Dem Polizeirevier Pforzheim-Süd nachgeordnete Polizeiposten im Stadtkreis Pforzheim sind 
in der Gesamtsumme zahlenmäßig berücksichtigt, mangels konkretem Fragebezug jedoch 
nicht gesondert ausgewiesen.

Der nachfolgenden tabellarischen Übersicht können das zum Stichtag 1. Januar 20232 
jeweils zugewiesene Haushalts-Soll, die Personalstärke Ist „brutto“ (Personen) 
sowie die Personalstärke Ist „netto“ (VZÄ) der dargestellten Organisationsein-
heiten für den Nichtvollzugsdienst (NVZ) entnommen werden. Der NVZ umfasst  
alle Verwaltungsbeamtinnen und Verwaltungsbeamte sowie Angestellte ohne 
vollzugspolizeiliche Aufgaben.

_____________________________________

2  Stichtag der turnusmäßigen Erhebung des NVZ durch das Innenministerium-Landespolizeipräsi-
dium.
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*  Dem Polizeirevier Pforzheim-Süd nachgeordnete Polizeiposten im Stadtkreis Pforzheim sind 
in der Gesamtsumme zahlenmäßig berücksichtigt, mangels konkretem Fragebezug jedoch 
nicht gesondert ausgewiesen.

2.  Welche der unter Frage 1 erfragten Dienststellen mit wie vielen Beamten (oder 
Anwärtern oder gegebenenfalls Schreibkräften; mit der Bitte um nach Land-
kreisen aufgeschlüsselte Darstellung, analog zu ihrer Antwort 3 auf Kleine An-
frage Drucksache 17/3855) haben 24/7-Dienstbetrieb, respektive welche dieser 
Dienststellen sind – insbesondere nachts und am Wochenende – nicht durch-
gängig mit Polizisten besetzt (beispielsweise 9:00 bis 15:00 Uhr oder 7:30 bis 
16:30 Uhr)?

Zu 2.:

Die Öffnungszeiten, zu welchen die jeweiligen Polizeireviere und Polizeiposten 
für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort regelmäßig erreichbar sind, können der 
nachfolgenden tabellarischen Übersicht entnommen werden. Außerhalb der Öff-
nungszeiten der Polizeiposten können sich die Bürgerinnen und Bürger zu jeder 
Tages- und Nachtzeit und an allen Wochentagen an die rund um die Uhr besetzten 
Polizeireviere wenden. Außerhalb der regelmäßigen Öffnungszeiten von Polizei-
posten oder wenn diese aufgrund von Ermittlungs- bzw. Streifentätigkeiten, infol-
ge kurzfristiger Krankheitsfälle oder aus anderen Gründen temporär nicht besetzt 
sind, findet i. d. R. eine (technische) Vermittlung von Anruferinnen und Anrufern 
bzw. Besucherinnen und Besuchern an das jeweils zuständige Polizeirevier statt. 
Eine Erreichbarkeit der Polizei ist damit zu jeder Zeit gewährleistet. Erforderliche 
polizeiliche Einsatzmaßnahmen, Notrufe sowie Präsenzstreifen im betroffenen 
Zuständigkeitsgebiet werden von dort veranlasst bzw. koordiniert.
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*  Vorübergehende Sprechzeiten, da der Polizeiposten infolge von Personalausfällen bzw. In-
standhaltungsmaßnahmen derzeit nicht zu den regulären Öffnungszeiten besetzt ist. Eine Be-
treuung und Anzeigenentgegennahme außerhalb der Sprechzeiten wird durch das jeweils zu-
ständige Polizeirevier gewährleistet.

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Frage 1 verwiesen.
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3.  Wie viele Polizei-Dienststunden wurden seit dem 1. Januar 2020 und bis heute je 
Kalenderjahr in den drei Landkreisen jeweils insgesamt geleistet sowie wie 
viele dieser Dienststunden entfielen dabei auf a) „Innendienst“, b) Streifen-
dienst während der „Öffnungszeit“ (analog zu Frage 2), c) Streifendienst  
außerhalb der „Öffnungszeit“ nicht durchgängig besetzter Dienststellen (ana-
log zu Frage 2) – insbesondere nachts und an Wochenenden?

Zu 3.:

Eine zentrale landkreisbezogene Erfassung geleisteter Arbeitsstunden findet nicht 
statt. Folglich ist eine Darstellung dazu, wie viele Arbeitsstunden die Polizei in 
einzelnen Landkreisen geleistet hat, nicht möglich.

4.  Mit Bezug zu Frage 3 – welche Wegstrecken/welche Gebietsgrößen werden bei 
Streifenfahrten oder Streifengängen je Dienst-Schicht einer Streife typischer 
Weise bearbeitet, insbesondere auch nachts und am Wochenende?

Zu 4.:

Die konkreten Wegstrecken bei Streifenfahrten bzw. Streifengängen variieren 
erfahrungsgemäß und stehen grundsätzlich u. a. in Abhängigkeit des konkreten 
Einsatzaufkommens, etwaiger örtlicher und zeitlicher Schwerpunkte bzw. der 
aktuellen Kriminalitätslage, der konkreten Verkehrslage sowie ggf. notwendiger 
Schutz- und Überwachungsmaßnahmen. Eine strukturierte Erfassung im Sinne 
der Fragestellung findet nicht statt. Gleichwohl berücksichtigt die Polizei des 
Landes jedoch grundsätzlich den gesamten örtlichen Zuständigkeitsbereich und 
gewährleistet eine angemessene Abdeckung. Die Streifenplanung und -tätigkeit 
erfolgt grundsätzlich vorausschauend und bedarfsgerecht, orientiert an landeswei-
ten oder auch präsidiumsspezifischen Zielsetzungen, an den aktuellen regiona-
len Lagebildern und Vorkommnissen sowie auf Grundlage von Bürgerhinweisen, 
aber auch anlassunabhängig im Sinne einer wahrnehmbaren Polizeipräsenz.

5.  Mit Bezug zu Fragen 3 und 4 – welche Rolle spielen bei der Planung der Be-
streifung (nach Zeitaufwand und Häufigkeit) bekannte oder erwartete soziale 
Brennpunkte mit erhöhtem oder erwartet erhöhtem Aufkommen von Ordnungs-
verstößen (mit der Bitte um Nennung von Kriterien, wie solche Brennpunkte 
identifiziert werden sowie um welche Art von Situationen/Lagen es sich dort in 
der polizeilichen Praxis typischer Weise handelt)?

Zu 5.:

Nach Auskunft der örtlich zuständigen Polizeipräsidien Konstanz und Pforzheim 
weisen die Landkreise Rottweil, Tuttlingen und der Enzkreis derzeit keine Brenn-
punkte oder „gefährlichen Orte“ auf (Stand: 15. Dezember 2023). Unabhängig 
davon ist für die Einstufung eines „gefährlichen Ortes“ im Sinne des § 27 Absatz 1 
Nr. 3 des Polizeigesetzes (PolG) regelmäßig eine Bewertung der Kriminalitäts-
lage – möglichst auf Grundlage einer Auswertung der PKS und/oder ggf. einer 
ortsbezogenen Sonderauswertung polizeilich relevanter Erkenntnisse – innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums für einen bestimmten Ort durchzuführen. 

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Frage 4 verwiesen. 
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6.  Gelten oder gelten nicht für Polizeipräsenz/Intensität der Streifentätigkeit be-
sondere Regelungen oder Anweisungen in Bezug auf Sammelunterkünfte für 
Asylsuchende/andere Kategorien von Schutzsuchenden – und bejahendenfalls, 
welche Regelungen oder Anweisungen?

7.  Existieren (über Frage 6 hinaus) – und falls ja, welche sowie weshalb – beson-
dere Interessen/Schwerpunkte der Bestreifung in den drei Kreisen, respektive 
Regelungen, die solche Interessen/Schwerpunkte betreffen?

Zu 6. und 7.:

Die Fragen 6 und 7 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Nach Auskunft der örtlich zuständigen Polizeipräsidien Konstanz und Pforzheim 
bestehen für die Landkreise Rottweil, Tuttlingen und den Enzkreis keine besonde-
ren Regelungen und Anweisungen im Sinne der Fragestellung.

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Frage 5 verwiesen. 

8.  Mit Bezug zu Fragen 5 und 6 – mit welchen typischen oder thematisch beson-
ders auffallenden Ordnungswidrigkeiten oder Delikt-Schwerpunkten sowie mit 
welchen mit diesen möglicherweise verbundenen lokalen Schwerpunkten/Ört-
lichkeiten (in der PKS vermerkte Tatsituationen oder ähnliche Formulierungen, 
gegebenenfalls unter tabellarischer Aufstellung) finden sich die Polizeistreifen 
seit dem 1. Januar 2020 und bis heute in den drei erfragten Kreisen in welcher 
Dichte konfrontiert, a) zu den üblichen Dienstzeiten (tagsüber) der Reviere und 
Posten, b) außerhalb derselben, also nachts und am Wochenende („was kommt 
typischerweise vor und wie oft; hat sich etwas verändert“)?

Zu 8.:

Eine statistische, strukturierte Erfassung von Ordnungswidrigkeiten im Sinne der 
Fragestellung findet nicht statt. Dies wäre allenfalls mit einer aufwändigen, hän-
dischen Einzelfallauswertung darstellbar, die in der für die Beantwortung von 
Landtagsanfragen regelmäßig zur Verfügung stehenden Bearbeitungszeit nicht 
möglich ist. 

Die statistische Erfassung von Straftaten erfolgt bei der Polizei Baden-Württem-
berg anhand der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS). Bei der PKS handelt es 
sich um eine sogenannte reine Ausgangsstatistik, in der strafrechtlich relevante 
Sachverhalte nach der polizeilichen Sachbearbeitung vor Abgabe an die Strafver-
folgungsbehörden erfasst werden. Die PKS ist als Jahresstatistik konzipiert. Die 
Fallerfassung erfolgt nach den bundeseinheitlichen „Richtlinien für die Führung 
der Polizeilichen Kriminalstatistik“. Ordnungswidrigkeiten werden in der PKS 
nicht erfasst.

Die Maßnahmen im Kampf gegen die Coronapandemie in den Jahren 2020 und 
2021 haben grundsätzlich zu einer positiven Entwicklung der Sicherheitslage 
beigetragen. Mit dem Wegfall der notwendigen Beschränkungen sind im Jahr 
2022 nicht nur das bisher normale gesellschaftliche Leben, sondern ein Stück 
weit auch Teile der Kriminalität zurückgekehrt. Das vermehrte Zusammentreffen 
von Menschen hat zu mehr Tatgelegenheiten geführt. Das erklärt auch den für 
das Jahr 2022 teilweise deutlichen Anstieg der Kriminalität im Vergleich zu den 
Pandemiejahren. Die beiden Ausnahmejahre 2020 und 2021 sind daher kaum mit 
anderen Jahren belastbar zu vergleichen. Aufgrund dieser besonderen Situation ist 
ein isolierter Vorjahresvergleich der Kriminalitätslage 2022 nur bedingt sinnvoll.

Unterjährige, mithin monatliche Auswertezeiträume unterliegen erheblichen Ver-
zerrungsfaktoren, beispielsweise bezogen auf die Dauer der Ermittlungsverfah-
ren oder den Zeitpunkt der statistischen Fallerfassung, und sind demnach wenig 
belastbar bzw. aussagekräftig. Für das aktuelle Jahr 2023 sind daher lediglich 
Trendaussagen möglich.
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Die Betrachtung eines eng umgrenzten kriminalgeografischen Raums, wie der 
Tatortbereiche der Landkreise Rottweil und Tuttlingen oder des Enzkreises so-
wie einzelner Städte und Gemeinden, unterliegt im Vergleich zur landesweiten 
Kriminalitätslage Einschränkungen. Aufgrund der kleineren statistischen Grund-
gesamtheit können bereits leichte Veränderungen der Fallzahlen ausreichen, um 
nicht unerhebliche prozentuale Schwankungen zu verursachen. Auch sogenannte 
Sammelvorgänge, bei denen im Zuge eines Ermittlungsvorgangs eine Vielzahl 
von Straftaten bekannt wird, können diesen Effekt verstärken.

Die Fallzahlen der einzelnen Landkreise lassen sich aufgrund der heterogenen Zu-
sammensetzung u. a. aus Einwohnerzahlen, Flächengröße, Bevölkerungsdichte, 
Lage, Anbindung und damit insgesamt unterschiedlicher Tatgelegenheitsstruktu-
ren nicht ohne Weiteres miteinander vergleichen. 

Nachstehend werden im Sinne der Fragestellung die Fallzahlen für die Tatort-
bereiche der angefragten Landkreise – aufgeschlüsselt nach den einzelnen Ge-
meinden und Deliktskategorien sowie differenziert nach entsprechenden Tatzeiten 
– dargestellt. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass auf dieser Grundlage kein Rückschluss auf 
die Zuständigkeit der erfolgten Sachbearbeitung der für die Tatörtlichkeit zustän-
digen Polizeidienststellen möglich ist. 

Städte entfalten als Ballungsräume eine starke Anziehungskraft auf die im Um-
land lebenden Personen. Der verdichtete Raum unterliegt stadttypisch als infra-
struktureller Anziehungspunkt besonderen kriminogenen Einflussfaktoren und 
bietet eine Vielzahl von Tatgelegenheiten zur Begehung von Straftaten.

Die PKS bietet die Möglichkeit Merkmale zu Fällen, Tatverdächtigen und Opfern 
anonymisiert zu erfassen. Bei Straftaten, die sich über Zeiträume erstrecken oder 
innerhalb von Zeiträumen begangen wurden, wird das Ende des Zeitraumes als 
Tatzeit erfasst. Strafbare Handlungen, deren Tatzeit unbekannt ist, werden dem 
Tatzeitraum von 00:00 bis 00:59 Uhr zugewiesen.

Landkreis Rottweil

Die Anzahl der Straftaten im Landkreis Rottweil mit Tatzeit von Montag bis Frei-
tag zwischen 6:00 und 19:59 Uhr lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt 
darstellen.
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Für den Landkreis Rottweil sind in der PKS im Jahr 2022 mit der Tatzeit von 
Montag bis Freitag zwischen 6:00 und 19:59 Uhr insgesamt 1 826 Straftaten er-
fasst. Das Gros der Straftaten sind Diebstahlsdelikte (575 Fälle) sowie sonstige 
Straftaten des Strafgesetzbuches (StGB) (495 Fälle), darunter Sachbeschädigung 
(266 Fälle) und Beleidung (113 Fälle). Die meisten Straftaten ereignen sich im 
Tatortbereich der Stadt Rottweil (606 Fälle).

Die Anzahl der Straftaten im Landkreis Rottweil mit Tatzeit von Montag bis Frei-
tag zwischen 20:00 und 23:59 Uhr sowie zwischen 00:00 und 5:59 Uhr und mit 
unbekannter Tatzeit lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt darstellen.
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Für den Landkreis Rottweil sind in der PKS im Jahr 2022 mit der Tatzeit von 
Montag bis Freitag zwischen 20:00 und 23:59 Uhr sowie zwischen 00:00 und 
5:59 Uhr und mit unbekannter Tatzeit insgesamt 1 260 Straftaten erfasst. Das 
Gros der Straftaten sind sonstige Straftaten des StGB (325 Fälle), darunter Sach-
beschädigung (142 Fälle) und Beleidung (66 Fälle), sowie Vermögens- und Fäl-
schungsdelikte (275 Fälle). Die meisten Straftaten ereignen sich in der Stadt Rott-
weil (426 Fälle).

Die Anzahl der Straftaten im Landkreis Rottweil mit Tatzeit am Samstag und 
Sonntag lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt darstellen.
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Für den Landkreis Rottweil sind in der PKS im Jahr 2022 mit Tatzeit am Sams-
tag und Sonntag insgesamt 1 081 Straftaten erfasst. Das Gros der Straftaten sind 
sonstige Straftaten des StGB (295 Fälle), darunter Sachbeschädigung (161 Fälle) 
und Beleidung (62 Fälle), und Diebstahlsdelikte (289 Fälle). Die meisten Straf-
taten ereignen sich im Tatortbereich der Stadt Rottweil (299 Fälle). Für das Jahr 
2023 zeichnet sich insgesamt ein Anstieg der Straftaten im Landkreis Rottweil ab.

Landkreis Tuttlingen

Die Anzahl der Straftaten im Landkreis Tuttlingen mit Tatzeit von Montag bis 
Freitag zwischen 6:00 und 19:59 Uhr lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie 
folgt darstellen.
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Für den Landkreis Tuttlingen sind in der PKS im Jahr 2022 mit der Tatzeit von 
Montag bis Freitag zwischen 6:00 und 19:59 Uhr insgesamt 2 084 erfasst. Das 
Gros der Straftaten sind Diebstahldelikte (897 Fälle) sowie sonstige Straftaten 
des StGB (485 Fälle), darunter Sachbeschädigung (264 Fälle) und Beleidung  
(101 Fälle). Die meisten Straftaten ereignen sich im Tatortbereich der Stadt Tutt-
lingen (970 Fälle). 

Die Anzahl der Straftaten im Landkreis Tuttlingen mit Tatzeit von Montag bis 
Freitag zwischen 20:00 und 23:59 Uhr sowie zwischen 00:00 und 5:59 Uhr und 
mit unbekannter Tatzeit lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt darstel-
len.
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Für den Landkreis Tuttlingen sind in der PKS im Jahr 2022 mit der Tatzeit von 
Montag bis Freitag zwischen 20:00 und 23:59 Uhr sowie zwischen 00:00 und  
5:59 Uhr und mit unbekannter Tatzeit insgesamt 1 475 erfasst. Das Gros der 
Straftaten sind Vermögens- und Fälschungsdelikte (404 Fälle) sowie sonstige 
Straftaten des StGB (331 Fälle), darunter Sachbeschädigung (156 Fälle) und Be-
leidung (50 Fälle). Die meisten Straftaten ereignen sich in der Stadt Tuttlingen 
(600 Fälle).

Die Anzahl der Straftaten im Landkreis Tuttlingen mit Tatzeit am Samstag und 
Sonntag lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt darstellen.
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Für den Landkreis Tuttlingen sind in der PKS im Jahr 2022 mit Tatzeit am Sams-
tag und Sonntag insgesamt 1 295 Straftaten erfasst. Das Gros der Straftaten sind 
sonstige Straftaten des StGB (369 Fälle), darunter Sachbeschädigung (228 Fälle) 
und Beleidung (49 Fälle), und Diebstahlsdelikte (368 Fälle). Die meisten Straf-
taten ereignen sich im Tatortbereich der Stadt Tuttlingen (566 Fälle). Für das Jahr 
2023 zeichnet sich insgesamt ein Rückgang der Straftaten im Landkreis Tuttlin-
gen ab.

Enzkreis

Die Anzahl der Straftaten im Enzkreis mit Tatzeit von Montag bis Freitag zwi-
schen 6:00 und 19:59 Uhr lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt dar-
stellen.
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Für den Enzkreis sind in der PKS im Jahr 2022 mit der Tatzeit von Montag 
bis Freitag zwischen 6:00 und 19:59 Uhr insgesamt 2 295 Straftaten erfasst. Das 
Gros der Straftaten sind Diebstahldelikte (672 Fälle) sowie sonstige Straftaten 
des StGB (596 Fälle), darunter Sachbeschädigung (350 Fälle) und Beleidung  
(132 Fälle). Die meisten Straftaten ereignen sich im Tatortbereich der Stadt Mühl-
acker (496 Fälle).

Die Anzahl der Straftaten im Enzkreis mit Tatzeit von Montag bis Freitag zwi-
schen 20:00 und 23:59 Uhr sowie zwischen 00:00 und 5:59 Uhr und mit unbe-
kannter Tatzeit lassen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt darstellen.
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Für den Enzkreis sind in der PKS im Jahr 2022 mit der Tatzeit von Montag bis 
Freitag zwischen 20:00 und 23:59 Uhr sowie zwischen 00:00 und 5:59 Uhr und 
mit unbekannter Tatzeit insgesamt 1 715 Straftaten erfasst. Das Gros der Straf-
taten sind Vermögens- und Fälschungsdelikte (502 Fälle) sowie sonstige Strafta-
ten des StGB (401 Fälle), darunter Sachbeschädigung (192 Fälle) und Beleidung 
(77 Fälle). Die meisten Straftaten ereignen sich in der Stadt Mühlacker (301 Fälle).

Die Anzahl der Straftaten im Enzkreis mit Tatzeit am Samstag und Sonntag las-
sen sich für die Jahre 2020 bis 2022 wie folgt darstellen.
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Für den Enzkreis sind in der PKS im Jahr 2022 mit Tatzeit am Samstag und 
Sonntag insgesamt 1 461 Straftaten erfasst. Das Gros der Straftaten sind Dieb-
stahlsdelikte (402 Fälle) und sonstige Straftaten des StGB (329 Fälle), darunter 
Sachbeschädigung (206 Fälle) und Beleidung (53 Fälle). Die meisten Straftaten 
ereignen sich im Tatortbereich der Stadt Mühlacker (313 Fälle). Für das Jahr 2023 
zeichnet sich insgesamt ein Rückgang der Straftaten im Enzkreis ab.

Im Übrigen wird auf die Beantwortung der Frage 5 verwiesen. 

Strobl 
Minister des Inneren, 
für Digitalisierung und Kommunen
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